
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen gegenüber 
Unternehmern 

1. Geltungsbereich
(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen (nachfolgend: Kunde).
(2) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich 
auf der Grundlage dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese gelten 
auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden, sofern es sich um 
Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter Art handelt.
(3) Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Kunden wird hiermit wider-
sprochen.

2. Angebot und Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, 
dass wir diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.
(2) Liegt eine verbindliche Bestellung (Angebot) des Kunden vor, so kann 
diese Bestellung von uns innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung 
einer Auftragsbestätigung angenommen werden. Es gelten dann die in 
der Auftragsbestätigung genannten Bestimmungen, es sei denn, diese 
weichen von dem Angebot des Kunden ab und dieser widerspricht 
unverzüglich schriftlich. Widerspricht der Kunde nicht und nimmt er die 
Lieferung vorbehaltlos an, gelten die abweichenden Bestimmungen der 
Auftragsbestätigung als verbindlich vereinbart.

3. Lieferung
(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk.
(2) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen 
und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrück-
lich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart 
ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen 
und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
(3) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 
Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 
Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht 
richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht 
worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse 
uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, 
sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorüber-
gehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder 
verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden 
infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegen-
über uns vom Vertrag zurücktreten.
(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen nur dann berechtigt, 
wenn diese für den Kunden nach dem Vertragszweck von Interesse sind 
und dem Kunden dadurch kein erheblicher Mehraufwand entsteht. Sofern 

Teillieferungen vereinbart werden, sind wir berechtigt, jede Teillieferung 
gesondert in Rechnung zu stellen.
(5) Ist die Lieferung an eine Baustelle vereinbart, sind wir lediglich ver-
pflichtet, die Anlieferung so weit vorzunehmen, dass der Lkw-Kran die 
Baustelle auf fester Straße erreichen und dort entladen kann. Mit der 
Entladung gilt die Übergabe als erfolgt. 
(6) Wird eine Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten und auf 
Gefahr des Kunden. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Entladestelle 
mit schwerem Lastzug befahrbar ist, geeignete Entlademöglichkeit besteht 
und das Lieferfahrzeug unverzüglich und sachgemäß entladen wird. Sind 
diese Voraussetzungen nicht gegeben, haftet der Kunde für hierdurch 
entstehende Schäden. 
(7) Gerät der Kunde mit dem Abruf, der Annahme oder der Abholung 
der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstandenen 
Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr 
der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den 
Kunden über.

4. Preise und Zahlung
(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk oder Lager zzgl. Fracht, 
ggf. Leihgebühren für Europapaletten und zzgl. der jeweils geltenden 
Umsatzsteuer, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 
(2) Bei Verträgen, nach denen die Lieferung später als vier Monate nach 
Vertragsschluss erfolgen soll, behalten wir uns das Recht vor, die zum 
Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen (§ 315 ff. BGB), wenn 
zwischen der Auftragsbestätigung und Lieferung Materialpreisänderungen 
oder Änderungen der den Preis beeinflussenden Kosten, z.B. der 
Rohstoffkosten, eingetreten sind und es sich um eine angemessene, der 
Höhe nach dem Verhältnis der Änderung der Materialpreise sowie der 
Änderung der sonstigen den Preis beeinflussenden Kosten entsprechende 
Preisänderung handelt.
(3) Unsere Rechnungen sind mit Rechnungsstellung fällig und innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu zahlen. Bei 
Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% 
Skonto, bei Zahlung im Bankeinzugsverfahren oder durch Lastschrift 
gewähren wir 4% Skonto vom Nettowarenwert der Rechnung. Evtl. erho-
bene Frachtgebühren oder Palettenleihgebühren sind nicht skontierfähig.
(4) Bei begründeten Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Kunden sind wir 
berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen und alle offenste-
henden Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen. 
(5) Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrit-
tenen, von uns anerkannten und rechtskräftig festgestellten Forderungen 
oder mit Forderungen, die im Gegenseitigkeitsverhältnis zu unserer 
Forderung stehen, aufrechnen. Der Kunde ist zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur befugt, soweit sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.
(6) Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen 
Regelungen.

5. Gefahrübergang bei Versendung
(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, 
so geht mit der Absendung an den Kunden, spätestens mit 
Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden 
über. Dies gilt unabhängig davon, wer die Frachtkosten trägt. 
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(2) Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr 
mit der Meldung der Lieferbereitschaft auf ihn über.

6. Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der 
Geschäftsverbindung entstandenen und entstehenden Forderungen 
bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei mehreren 
Forderungen oder laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als 
Sicherung für die Saldoforderung, auch wenn einzelne Warenlieferungen 
bereits bezahlt sind.
(2) Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, z.B. Zahlungsverzug, 
haben wir nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, 
die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware 
zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Wir sind berechtigt, 
die Vorbehaltsware nach Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines  
angemessenen Betrages für die Verwertungskosten ist der 
Verwertungserlös mit den uns vom Kunden geschuldeten Beträgen zu 
verrechnen.
(3) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbes. Pfändungen, 
wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich 
benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsge-
mäßen Geschäftsgang zu verarbeiten und zu veräußern, solange 
er nicht in Verzug ist. Verpfändungen, weitere Abtretungen oder 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf 
oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte 
Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen, ein-
schließlich eines etwaigen Rechts des Kunden auf Eintragung einer 
Bauwerksicherungshypothek, tritt der Kunde bereits jetzt sicherungs-
halber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen den Kunden 
widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung 
im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt, 
wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsge-
mäß nachkommt, in Zahlungsschwierigkeiten gerät, ihm gegenüber 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden oder über sein 
Vermögen das gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen 
Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.
(5) Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; dabei obliegt uns 
die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten.

7. Gewährleistung
(1) Bei Verletzung einer Vertragspflicht stehen dem Kunden uns gegen-
über die gesetzlichen Rechte nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
zu.
(2) Dem Kunden stehen Gewährleistungsansprüche nur zu, wenn er 
seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB nach-
gekommen ist.
(3) Wir weisen darauf hin, dass es sich bei Tondachziegeln um 
Erzeugnisse handelt, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt 
werden, sodass Muster, Proben, Abbildungen und Beschreibungen nur 
annähernd gelten können.
(4) Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat der Kunde wäh-
rend des Gewährleistungszeitraums einen Anspruch auf Nacherfüllung; 
hinsichtlich der Art der Nacherfüllung – Beseitigung des Mangels 

oder Lieferung einer mangelfreien Sache – steht uns das Wahlrecht 
zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder sind für den Kunden weitere 
Nacherfüllungsversuche unzumutbar, so ist der Kunde zur Minderung 
oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
(5) Wird der Kunde von seinem Abnehmer oder einem Verbraucher wegen 
eines Mangels der gelieferten Ware, der bereits bei Gefahrübergang 
vorhanden war oder von einem Verbraucher als Endabnehmer 
reklamiert wurde, in Anspruch genommen, bleiben die gesetzlichen 
Rückgriffsansprüche des Kunden gegenüber uns nach §§ 478, 479 BGB 
unberührt.
(6) Schadensersatzansprüche zu den in Ziffer 8 geregelten Bedingungen 
wegen eines Mangels kann der Kunde erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung verwei-
gern. Das Recht des Kunden zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadensersatzansprüchen zu den in Ziffer 8 geregelten Bedingungen 
bleibt davon unberührt.
(7) Ansprüche gegen uns wegen Mängeln stehen nur dem Kunden zu 
und sind nicht abtretbar.

8. Haftung
Wir haften für entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf einer 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf einem vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten von uns, unserer gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wird eine wesentliche 
Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung auf den 
vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine wesentliche 
Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages erst möglich macht oder auf 
deren Einhaltung der Kunde vertraut hat und vertrauen durfte.
Eine darüberhinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlos-
sen. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. Dies 
gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. Erfüllungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht
(1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für 
die sonstigen Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist Hüllhorst.
(2) Dieser Vertrag und diese Geschäftsbedingungen sowie die gesam-
ten Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller 
Verweisungen auf andere Rechtsordnungen und internationale Verträge. 
Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
(3) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis ist Hüllhorst. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden 
auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen.

Stand: April 2022
Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH, 32609 Hüllhorst


